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Dieses Mitteilungsblatt erscheint einmal monatlich und wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte der Einheitsgemeinde

bach und Steinsdorf verteilt.

MÄrz

Es ist ein Schnee gefallen,
Denn es ist noch nicht Zeit,
Dass von den BlÅmlein allen,
Dass von den BlÅmlein allen
Wir werden hoch erfreut.

Der Sonnenblick betrÅget
Mit mildem, falschem Schein,
Die Schwalbe selber lÅget,
Die Schwalbe selber lÅget,
Warum? Sie kommt allein.

Sollt ich mich einzeln freuen,
Wenn auch der FrÅhling nah?
Doch kommen wir zu zweien,
Doch kommen wir zu zweien,
Gleich ist der Sommer da.

J. W. v. Goethe
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�ffentliche Bekanntmachung
Der Stadtrat der Stadt Leutenberg hat in seiner � ffen tlichen
Sitzung am 09.02.2009 folgende Beschl�sse gefasst:

Beschluss Nr. 304-39/2009
Best�tigung Sitzungsniederschrift 37. Sitzung vom 15.12.2008
Beschluss Nr. 305-39/2009
Best�tigung Sitzungsniederschrift 38. Sitzung vom 26.01.2009
Beschluss Nr. 306-39/2009
�berplanm��ige Aus gaben  im Verwaltungshaus halt 2008- FF
Fahrzeughaltung

Beschluss Nr. 307-39/2009
au�erplanm��ige Aus gaben  im Verwaltungshaushalt  2008 -
Kosten f�r �bungen, Eins�tze
Beschluss Nr. 308-39/2009
�berplanm��ige Aus gaben im Verwaltungshaushalt 2009 -
Verzinsung Gewerbesteuererstattung
Beschluss Nr. 309-39/2009 au�erp lanm��ige Aus gaben  im
Verm�gens haushalt 2009- R�ckzahlung FM Sportplatz

Beschluss Nr. 310-39/2009
�nderung  Stellenp lan- Bes oldungsgruppe A 13 f� r
haup tamtlichen B�rgermeister ab  01.07.2009
Beschluss Nr. 311-39/2009
Ums etzung Konzep t Bildung , Erziehung und Betreuung von
Kindern von 0 � 10 Jahren unter einem Dach - Schaffung der
r�umlichen  Vorauss etzungen  in Geb�ude der Grunds chule
Leutenberg
Beschluss Nr. 312-39/2009
4. �nderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Leutenberg

Beschluss Nr. 313-39/2009
Erm�chtigung B�rgermeis ter zur Aufl�sung von  Konzes -
sionsvertr�gen mit E.ON und Vorbereitung des Abschlusses neuer
Konzessionsvertr�ge
Beschluss Nr. 314-39/2009
Kommunalwahlen  2009 - Berufung  Wahlleiter und s tellv.
Wahlleiter
Die Beschl�ss e s ind im Wortlaut  in  der Stad tverwaltung
Leutenberg, Hauptverwaltung einsehbar.

T�nzer
B�rgermeis ter

�ffentliche Aufforderung
zur Abgabe von Steuererkl�rungen f�r das Kalenderjahr 2008

Die Finanz�mter geben hiermit bekannt, dass bei ihnen d ie nach-
stehend aufgef�hrten  Steuererkl�rungen  bis zum 31. Mai 2009
abzugeben sind.

- Einkommenssteuererkl�rungen
- Erkl�rungen f�r die gesonderte -und einheitliche Feststel-

lung von Grundlagen f�r die Einkommensbesteuerung und
die Eigenheimzulage

- K�rperschaftssteuererkl�rungen
- Gewerbesteuererkl�rungen
- Umsatzsteuererkl�rungen
- Erkl�rung zur gesonderten- und einheitlichen � Feststellung

nach � 18 Au�ensteuergesetz
- Meldung  nach � 138 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO)

F�r Land- und Forstwirte, deren Gewinn nach einem vom Kalen-
derjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ermittelt wird, endet die
Erkl�rungsfrist  jedoch  nicht vor Ablauf des dritten Kalender-
monats , der auf den Schluss des Wirtschaftsjahres 2008/2009
folgt. Die Umsatzsteuererkl�rung ist auch in diesen F�llen bis
zum 31. Mai 2009 abzugeben.
F�r Arbeitnehmer, die einen Antrag auf Einkommenssteuer-
veranlagung stellen, endet die Antrags- und Erkl�rungsfrist am 31.
Dezember 2012. Die Umsatzsteuererkl�rung war in den F�llen, in
denen der Unternehmer seine gewerbliche oder berufliche T�tigkeit
vor dem 31. Dezember 2008 beendet hat, binnen eines Monats nach
Beendigung seiner unternehmerischen T�tigkeit abzugeben.
Bei nicht gesch�ftsf�higen nat�rlichen Personen sowie bei juristi-
schen Pers onen ist der gesetzliche Vertreter, bei nichtrechts-
f�higen Personenverein igungen und Verm�gensmassen der
Gesch�ftsf�hrer - bei n icht vorhandenem Gesch�ftsf�hrer jedes
Mitglied , jeder Gesellschafter oder jeder Verm�gensberechtigter
- zur Abgabe der Steuererkl�rungen verpflichtet. Au�erdem ist
jeder zur Abgabe einer Steuererkl�rung verpflichtet, der hierzu
vom Finanzamt gesondert  aufgefordert wird. Die Steuererkl�run-
gen sind nach amtlich vorgeschriebenen Vordrucken abzugeben;
diese sind beim Finanzamt erh�ltlich. Wer sp�ter erkennt, dass
eine abgegebene Erkl�rung unrichtig oder unvollst�ndig ist, ist
verpflichtet, dies dem Finanzamt unverz�glich mitzuteilen.
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4. �nderungssatzung
zur Hauptsatzung der Stadt Leutenberg

vom 25.02.2009
Auf der Grundlage  der �� 19 Abs. 1 und  20 Abs. 1 der Th�ringer
Gemeinde und Landkreisordnung (Th�ringer Kommunalordnung
� Th�rKO) vom 16. August 1993 (GVBL. S. 501) in der Fassung
der Neubekanntmachung  vom 28. Januar 2003 (GVBl. S.41),
zuletzt ge�ndert durch Gesetz vom 19. November 2008 (GVBl.
S. 381) hat der Stadtrat  der Stadt Leutenberg in der Sitzung am
09. Februar 2009 folgende 4. �nderungs s atzung  zur
Hauptsatzung  der Stadt  Leu tenberg  in  der Fas s ung  der
Bekanntmachung vom 01.03.2004 besch lossen:

� 1
�nderungen

(1) � 3 �Ortsteile� der Hauptsatzung erh�lt folgende Neu-
fassung
(1) Das Gebiet der Einheitsgemeinde gliedert  sich in

folgende Ortsteile:
Dorfilm
Herschdorf
Hirzbach
Landsendorf
Munschwitz
Leutenberg
Kleingeschwenda
Schweinbach
Steins dorf.

(2) Folgende Ortsteile erhalten eine Ortsteilverfassung
gem�� � 45 Th�rKO:
Dorfilm
Herschdorf
Hirzbach
Landsendorf
Munschwitz
Kleingeschwenda
Schweinbach
Steins dorf.

(3) Die Wahl der weiteren Mitglieder des Orts teilrates
erfolgt  nach folgenden Regelungen:
a) F�r das aktive und passive Wahlrecht finden die

Best immungen  des  Th�ringer Kommunal-
wahlges etzes (Th�rKW G) und  der Th�ringer
Kommunalwahlordnung  (Th�rKW O) in  der
jeweils geltenden Fassung entsprechend Anwen-
dung, wobei an die Stelle des Begriffs �Gemeinde�
der Begriff �Ortsteil mit Ortsteilverfassung� tritt.

b) Die Wahl der weiteren Mitglieder des Orts teilrates
erfolgt durch eine B�rgerversammlung des Ortstei-
les. Die B�rgerversammlung wird durch den B�r-
germeis ter   s p�tes tens zwei Wochen vor der
B�rgervers ammlung einberufen, indem Ort, Zeit
und Tagesordnung  (Wahl der weiteren
Orts teilrats mitglieder) der B�rgervers ammlung
sowie die Notwendigkeit zur Einreichung schrift-

licher Wahlvors ch l�ge durch orts �b liche Be-
kanntmachung mitgeteilt werden. Jeder Wahlbe-
rechtigte ist dar�ber hinaus durch die Stadt von
der Wahl, dem Wahlort und dem Wahlzeitpunkt
schrift lich  zu benachrichtigen. Die Benachrich-
t igung  en th�lt  zudem d ie Aufforderung, die
Wahlbenachrichtigung und den Personalausweis
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

c) Der B�rgermeister leitet die Vorbereitung und
Durchf�hrung der Ortsteilratswahl (Wahlleiter). Er
kann mit der F�hrung der laufenden Wahlgesch�fte
einen geeigneten  Bed iens teten der Gemeinde
beauft ragen . Der Wahlleiter wird  von  den
Gemeindebediensteten unterst�tzt.

d) Der B�rgermeister leitet  die B�rgervers ammlung.
Zu Beginn der B�rgerversammlung tragen sich die
Wahlberechtigten B�rger des Ortsteils, die sich am
Wahlverfahren  beteiligen wollen , durch
Unterschrift in ein W�hlerverzeichnis des Ortsteils
ein. Das W�hlerverzeichnis des Ortsteils wird von
der Gemeinde am Wahlort aus gelegt . An der
B�rgerversammlung d�rfen nur wahlberecht igte
B�rger (Buchstabe a) teilnehmen.

e) Der Wahlleiter fordert in der B�rgerversammlung
zum Vors chlag von Bewerbern auf. Jeder B�rger
des  Ortsteils  ist vorschlagsberechtigt . Er kann
h�chstens so v iele Personen vorsch lagen, wie
Mitglieder des Ortsteilrats zu  w�hlen sind. Der
Vorschlag muss  schrift lich  erfo lgen  und den
Nachnamen , Vornamen  und  den  Beruf des
Vorges chlagenen enthalten. Der Vorgesch lagene
muss vor Beginn der Stimmabgabe seine Einwil-
ligung  erkl�ren. Ist  der Vorges ch lagene n icht
anwesend, so muss dem Wahlleiter eine schriftliche
Einwilligungserkl�rung vorliegen

f) Nach Abschluss des Vorschlagsverfahrens ruft der
Wahlleiter die vorges chlagenen Personen, d ie
ih rem Vorschlag zugestimmt haben (Bewerber),
mit Namen und Beruf mit der Reihenfolge auf, wie
sie sich aus dem W�hlerverzeichnis ergibt. Wurden
weniger als doppelt  so  viele Bewerber vorge-
schlagen , als weitere Mitglieder zu w�hlen sind,
kann jeder B�rger auch andere w�hlbare Personen
(Buchstabe a) mit  Nachnamen , Vornamen  und
Beruf in  den St immzettel eint ragen und  damit
w�hlen. Hierauf hat der Wahlleiter hinzuweisen.

g) Die Wahl ist geheim. Jeder Wahlberechtigte hat so
viele Stimmen, wie weitere Mitglieder des Ortsteil-
rates zu w�hlen sind. Er kann jedoch jedem Bewer-
ber nur eine Stimme geben.

h) Der Wahlberechtigte erh�lt einen amtlichen
Stimmzet tel, nachdem er seine Wahlberechtigung
nachgewiesen  hat . Er begib t s ich dann  in d ie
Wahlkab ine, kennzeichnet  den  Stimmzet tel und
faltet den  St immzet tel s o, das s bei der Stimm-
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abgabe f� r andere Personen nicht zu erkennen ist,
wie er gew�hlt hat. Der Wahlleiter s tellt seine
Wahlberecht igung  fes t. Der W�hler leg t  den
gefalteten Stimmzettel in  die Wahlurne. Die Stimm-
abgabe wird  im W �hlerverzeichnis  vermerkt .
Hinsichtlich der Ung�ltigkeit von St immen und
St immzetteln gilt � 19 Abs. 4 und 5 Th�rKWG
entsprechend.

i) Gew�hlt  sind die Bewerber bzw. w�hlbaren
Personen in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl.
Bei Stimmgleichheit entscheidet das Los.

j) Das Ergebnis der Wahl  wird in der B�rgerversam-
mlung vom Wahlleiter bekannt  gegeben.

(4) Der Ortsteilrat w�hlt aus s einer Mitte einen Stellver-
treter des Ortsteilb�rgermeisters.

(2 ) � 4 �B�rgerbegehren, B�rgerentscheid� erh�lt folgende
Neufassung:
(1) �ber den Antrag auf Zulassung eines B�rgerbegehrens

en tscheidet  der B�rgermeis ter innerhalb von  vier
Wochen nach Eingang des schriftlichen Antrags bei der
Stadtverwaltung. Vor einer ablehnenden Zulassungs-
entscheidung sollen die Vertreter des B�rgerbegehrens
angeh�rt  werden.

(2) Der Inhalt der von der Stad tverwaltung zu fertigenden
Eintragungslis ten ergibt sich aus � 17 Abs. 4 Satz1 und
2 Th�rKO. Die Ein tragungslisten enthalten zudem
Spalten f�r die Nummerierung der Eintragungen und
f�r die amtlichen Pr�fvermerke zu den Eint ragungen.

(3) Die Eintragungen sind innerhalb einer Eintragungsliste
fortlaufend zu nummerieren . Die Eintragung  kann vom
Unterzeichner ohne Angabe von  Gr�nden b is zum
letzten  Tag  der Eint ragungsfrist s chriftlich widerrufen
werden. F�r die Rechtzeitigkeit des Widerrufs kommt
es auf den  Eingang  bei der Stadtverwaltung an .
Eintragungen sind ung�ltig,
a) die von Personen stammen, die am letzten  Tag der

Sammlungsfrist nicht wahlberechtig t sind;
b) bei denen die eigenh�ndige Unterschrift fehlt oder
c) bei denen die eingetragenen Personen wegen un-

deutlicher Schrift oder unvollst�ndiger Angaben
nicht klar zu identifizieren sind.

Doppel- und Mehrfacheint ragungen gelten als eine
Eintragung.

(4) Der  Antrag auf Durchf�hrung eines B�rgerentscheides
kann von den Vertretern des B�rgerbegehrens bis zum
Tag vor der Beschlussfassung des Stadtrates  �ber die
Zul�ss igkeit des B�rgerbegehrens zur�ckgenommen
werden.

(5) Der B�rgermeister leitet die Vorbereitung und Durchf�h-
rung des B�rgerentscheides (Abstimmungsleiter). Er kann
mit der F�hrung  der lau fenden  Ges ch�fte einen
Bediensteten  der Stadtverwaltung beauftragen.

(6) Die amtlichen Stimmzettel f�r den B�rgerentscheid m�s-
sen den Antrag im Wortlaut enthalten und so gestaltet sein,
dass der Antrag mit �Ja� oder �Nein� beantwortet  werden
kann. Die Stimme darf nur auf �Ja� oder �Nein� lauten.
Der Abstimmende kennzeichnet durch ein Kreuz oder auf
andere Weise auf dem Stimmzettel, ob er den gestellten
Antrag mit �Ja� oder �Nein� beantworten will.

(7) Die Entscheidungen im Zusammenhang mit B�rgerbegeh-
ren und B�rgerentscheid ergehen kostenfrei.

(3 ) In �  5  �Einwohnervers ammlung�  Abs. 1  S atz 1 wird
�zweimal j�hrlich� durch �einmal j�hrlich�  ersetzt.

(4 ) In �  11 Abs . 5 und Abs . 7 wird �Ortsb�rgermeis ter�
durch �Ortsteilb�rgermeister� ersetzt.

(5 ) Nach � 12  ��ffentliche Bek anntmachungen� Abs. 4 wird
eingeschoben:
� 13  Haushaltswirtschaft
Die Haus haltswirtschaft der Stadt wird nach den
Grunds�tzen der Verwaltungsbuchf�hrung gef�hrt.

Bisheriger � 13 �Sprachform, Inkrafttreten� wird � 14.

� 2
Inkrafttreten

Die 4. �nderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Leutenberg
tritt am Tag nach ihrer �ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Stadt Leutenberg, den 25.02.2009

T�nzer
B�rgermeis ter
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NICHTAMTLICHER TEIL

AltersjubilÄen
vom 01. bis 31.03.2009

Wir gratulieren recht herzlich zum Geburtstag:

Wir gratulieren

01.03. Herbert  Lorenz, Leu tenberg, Am Ilmbach 32, zum 81.
03.03. Gertrud M�nz, Leutenberg, Kirchgasse 11, zum 88.
05.03. Marie Neubert, Leutenberg, Bahnhofstr. 2, zum 98.
06.03. Irma D�umler, Leutenberg, Schlo�str. 5, zum 83.
08.03. Dr. Armin M�ckel, Leutenberg, Ilmtal 31, um 75.
10.03. Gertrud Scheidig, OT Schweinbach, Nr. 29, zum 75.
16.03. Liese-Lotte Sp indler, OT Landsendorf, Nr. 3, zum 85.
17.03. Johannes M�ller, OT Landsendorf, Nr. 16, zum 81.
18.03. Elisabeth Pietschmann, Ltbg., Am Ilmbach 4, zum 85.
22.03. Ruth Wagner, Leutenberg, Wurzbacher St. 12, zum 82.
23.03. Hermann Trost, Leutenberg, Wurzbacher Str. 7, zum 86.
26.03. Rudolf Hofmann, OT Steinsdorf, Nr. 20, zum 85.
28.03. Emilie Kraus, Leutenberg, Saalfelder 21, zum 83.
31.03. Marie Vorsatz, Leutenberg, Gr�nau 7, zum 88.

Auslobung der Vermietung des
Forsthauses in Burglemnitz

Das Th�r. Forstamt  Leutenberg vermietet ab 01.04.2009 das
Forsthaus (EFH) in Burg lemnitz, Nr. 34, f�r 5 Jahre mit Option
auf Verl�ngerung.

Wohnfl�che: 91,32 m2

Grundst�cksgr��e: 920 m2 � davon Garten: 234 m2

Interessenten senden bitte ihr schriftliches Mietpreisangebot bis
zum 20.03 .09 an das:
Th�r. Forstamt Leutenberg
Ilmtal 37
07338 Leutenberg
Besichtigungstermine nach Vereinbarung mit Herrn Ressel (Tel.:
036734/23211) s ind  m�glich.
Das Forstamt beh�lt s ich die Vergabe vor.

Ressel
stellv. Fors tamtsleiter

Silvesterschaden  in Leutenberg
In der Silvesternacht kam es zu mehreren mutwilligen  Sachbe-
sch�digungen im Stadtgebiet. Im Kalkgrubental wurde ein Klei-
dercontainer des DRK in Brand gesetzt . Sachschaden entstand
und  ein  Feuerwehreins atz war notwendig. An der Eingangst�r
der Apotheke kam es zu  einer weiteren  Sachbesch�digung. Die
T�r wurde mit untergelegten Knallern besch�digt. Anzeige bei
der Polizei wurde ers tattet.
Um sachd ienliche Hinweise aus der Bev�lkerung wird gebeten.
Hinweis e  an  d ie Stadt   Leu tenberg oder d ie Kontaktbe-
reichsbeamten  (Mittwoch von 10.00 �  12.00 Uhr im Rathaus)

P�

Einladung
zur Mitgliederversammlung der BSG

Sormitztal

Liebe Mitglieder!
Am Freitag , den 6 .3 .2009 um 18.30  Uhr findet  im
Sportlerheim unsere n�chste Mitgliederversammlung statt.
Tages ordnung :
1. Begr��ung
2. Rechenschaftsbericht
3. Wahl des neuen Vorstandes

Alle Aktiven  und Nich takt iven  s ind  recht  herzlich
eingeladen.

Der Vorstand

Herold gesucht!
Der Fremdenverkehrsverein sucht sofort einen interessierten und
engagierten Leutenberger B�rger der mit Herz und Seele im histo-
rischen Gewand des Leutenberger Herold die Rolle als Stadtf�h-
rer/Stad tf�hrerin (gegen Bezahlung) �bernimmt.
Bei den F�hrungen (ca. 80 min) soll nicht nur �ber his torische
Jahreszahlen, sondern auch �ber �Geschichten� und Anekdoten
aus der Stadtgeschichte berichtet werden . Bei Interesse bitte im
Fremdenverkehrsamt melden.

Danken m�chten wir ganz herzlich Herrn Manfred Steinbock f�r
sein  langj�hriges Wirken  als  Leu tenberger Hero ld . Seinen
F�hrungen mit Witz und Humor folgten in den letzten Jahren
zahlreiche G�ste aus Nah und  Fern, d ie auch  dank seines
gekonnten Auftrittes die Stadt Leutenberg in guter Erinnerung
behalten  werden.

Der Fremdenverkehrs verein
























